
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Katja Hessel, Christian Dürr, Dr. Florian Toncar, Frank 
Schäffler, Markus Herbrand, Till Mansmann, Renata Alt, Dr. Marcus Faber, 
Reginald Hanke, Katrin Helling-Plahr, Torsten Herbst, Dr. Christoph Hoffmann, 
Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Pascal Kober, Alexander Müller, Frank Sitta, 
Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Manfred Todtenhausen, Gerald Ullrich und 
der Fraktion der FDP

Verarbeitung personenbezogener Daten durch Finanzbehörden zu anderen 
Zwecken und Gründung eines Instituts für empirische Steuerforschung (IfeS)

Die Steuerverwaltungen der Länder verwalten Steuern, die auch dem Bund zu-
stehen. Sie setzen hierzu auch Risikomanagementsysteme ein. Diese sind regel-
mäßig hinsichtlich ihrer Zielerfüllung zu überprüfen (§ 88 Absatz 5 Nummer 4 
Abgabenordnung, AO). Die Computertechnologie wurde in den letzten Jahren 
erheblich fortentwickelt, die Anzahl der Daten vervielfacht sich ständig.
Die Finanzbehörden sind aufgefordert, sich den daraus ergebenden neuen He-
rausforderungen zu stellen. In diesem Zusammenhang müssen sie prüfen, ob 
sie ihre regelbasierten Systeme hinreichend verbessern können, oder ob sie ihre 
Systeme um neue Technologien erweitern müssen, wie künstliche Intelligenz 
oder maschinelles Lernen.
Daten aus dem Besteuerungsverfahren unterliegen den gängigen Datenschutz-
vorschriften und im Besonderem dem Steuergeheimnis nach § 30 AO. Die in 
Besteuerungsverfahren erhobenen Daten dürfen nur innerhalb der engen Gren-
zen des Steuergeheimnisses anderen gegenüber offenbart oder zu anderen Zwe-
cken verwendet werden, zu denen sie ursprünglich erhoben wurden. Eine dafür 
notwendige Ermächtigung stellt § 29c AO dar. Denn diese Vorschrift gestattet 
die Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten durch Finanzbehörden 
für die Entwicklung, Überprüfung oder Änderung automatisierter Verfahren 
(§ 29c Absatz 1 Nummer 4 AO), die Gesetzesfolgenabschätzung (§ 29c Absatz 
1 Nummer 5 AO) sowie die Wahrnehmung von Aufsichts-, Steuerungs- und 
Disziplinarbefugnissen (§ 29c Absatz 1 Nummer 6 AO).
Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass das Bundesministerium der 
Finanzen plane, ein „Institut für empirische Steuerforschung (IfeS)“ zu gründen 
und entsprechende Mittel im Haushaltsentwurf für 2022 eingestellt habe 
(https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/steuerpolitik-traum-fuer-oek
onomen-finanzministerium-gruendet-steuer-forschungsinstitut/27311062.html).

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Hat die Bundesregierung geprüft, ob die Evaluierung und Forschung an 

Daten rechtmäßig ist, die in Besteuerungsverfahren von den Finanzbehör-
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den der Länder erhoben wurden, durch das geplante Institut für empirische 
Steuerforschung (IfeS)?
Und wenn ja, mit welchem Ergebnis?

 2. Hat die Bundesregierung bei ihrer Prüfung das Problem gesehen, dass für 
die empirischen Forschungsvorhaben an Daten aus den Besteuerungsver-
fahren beim Institut für empirische Steuerforschung (IfeS) eine zulässige 
Weiterverarbeitung nach § 29c AO nicht gegeben sein könnte oder ggf. wo 
diese ihre Grenzen findet?

 3. Zielt die vom wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Fi-
nanzen in seinem Gutachten 05/2020 –“Notwendigkeit, Potenzial und An-
satzpunkte einer Verbesserung der Dateninfrastruktur für die Steuerpolitik“ 
– auf Seite 26 Nummer 1) Buchstabe c empfohlene Erweiterung des § 29c 
AO nach Kenntnis der Bundesregierung nur auf eine Ausdehnung der For-
schungsmöglichkeit durch außerhalb der Finanzverwaltung stehende For-
schende, die für eigene Zwecke forschen, oder wird die Erweiterung der 
Norm auch für ein Erforschen der Steuerdaten zu ausschließlich verwal-
tungsinternen Zwecken als erforderlich angesehen?

 4. Hat die Bundesregierung anstelle der Gründung eines Instituts für empiri-
sche Steuerforschung (IfeS) die Kooperation mit Universitäten, zum Bei-
spiel staatlichen Universitäten der Länder oder der Universität für Verwal-
tungswissenschaften Speyer (getragen durch alle Bundesländer und den 
Bund), vorrangig geprüft?
Wenn ja, wozu führte die Prüfung und weshalb ist dies für die Bundes-
regierung keine Alternative?
Wenn nein, warum nicht?

 5. Hat die Bundesregierung im Kontext der geplanten Neugründung eines In-
stituts für empirische Steuerforschung (IfeS) die bereits bestehenden For-
schungsprojekte und Kooperationen der Länder mit Universitäten bewer-
tet, zum Beispiel das Forschungsprojekt „TaDeA – Tax Defence Analy-
tics“ zwischen dem Landesamt für Steuern Niedersachsen und der Univer-
sität Oldenburg?
Und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Welche Forschungsprojekte der Länder sind der Bundesregierung in die-
sem Kontext insgesamt bekannt?

 6. Inwieweit werden von der Bundesregierung die für Bund und Länder zur 
empirischen Forschung an Daten des Besteuerungsverfahrens bestehenden 
Ermächtigungsnormen, besonders im Kontext einer eigenständigen For-
schung durch die Länder, als ausreichend angesehen?

 7. Wie beabsichtigt die Bundesregierung sicherzustellen, dass die von dem 
Institut betriebene Forschung vorrangig dem Steuerbereich dient, also der 
Verbesserung von Steuerverwaltungsverfahren, der Auswertung von Steu-
erdaten und weiteren Aspekten der Digitalisierung und nicht auch schwer-
punktmäßig anderen Bereichen des BMF (z. B. der Finanzmarktregulie-
rung, Volkswirtschaftsrechnungen)?

 8. Wie sollen bei dem angestrebten Institut für empirische Steuerforschung 
(IfeS) das Forschungsanrecht und der Einfluss der Landessteuerverwaltun-
gen beispielsweise auf Forschungsinitiativen und Prioritätensetzung, ins-
besondere im Verhältnis zu den Einrichtungen im Geschäftsbereich des 
BMF, sichergestellt werden?

 9. Wurden bisher von Seiten der Länder Bedenken in Bund-Länder-
Besprechungen oder in sonstiger Weise vorgetragen, z. B., dass die Erfor-
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schung und Evaluierung von Daten aus den Besteuerungsverfahren der 
Länder beim Bund zu weit entfernt von der Quelle der Daten seien und die 
individuellen Gegebenheiten nur durch eine Erforschung und Evaluierung 
der Daten in den Ländern abgebildet werden könnten?

10. Hat die Bundesregierung geprüft, ob die Daten aus den Besteuerungsver-
fahren der Länder gegenüber dem Institut für empirische Steuerforschung 
(IfeS) in nach § 30 AO zulässiger Art offenbart werden dürften?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Wenn nein, warum nicht?

11. Hat die Bundesregierung geprüft, ob alle Mitglieder eines Forschungsclus-
ters am geplanten Institut für empirische Steuerforschung (IfeS) bzw. Per-
sonen in interdisziplinären Teams bei Kooperationen zwischen Ländern 
und Universitäten sämtliche für die Besteuerung erhobenen Daten zu For-
schungszwecken einsehen, verarbeiten und auswerten könnten bzw. wel-
che Grenzen hier bestehen?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Wenn nein, warum nicht?

12. Sollen die Finanzbehörden die an das Institut für empirische Steuerfor-
schung (IfeS) weiterzugebenden Daten anonymisieren?
Wenn ja, schränkt das aus Sicht der Bundesregierung die Forschung ein, 
weil auch steuerrelevante Informationen herausgetrennt werden müssten, 
ggf. auch E-Bilanzen, die explizit als bereitzustellende Daten vom Wissen-
schaftlichen Beirat beim BMF in seinem Gutachten 05/2020 – „Notwen-
digkeit, Potenzial und Ansatzpunkte einer Verbesserung der Dateninfra-
struktur für die Steuerpolitik“ – auf Seite 27 Nummer 2) Buchstabe b ge-
fordert werden?

13. Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Wissenschaftlichen Beirats 
beim BMF in seinem Gutachten 05/2020, dass es als Rechtsgrundlage eine 
über § 21 Absatz 6 FVG hinausgehende Pflicht zur Weitergabe von Steuer-
daten seitens der Landesfinanzbehörden an das beabsichtigte Forschungs-
datenzentrum geben müsse?
Wenn ja, welche Planungen bestehen hierzu und wann ist mit einer Umset-
zung zu rechnen?
Wenn nein, warum nicht?

14. Beabsichtigt die Bundesregierung dem Vorschlag des Wissenschaftlichen 
Beirats beim BMF aus seinem Gutachten 05/2020 zur Aufnahme des Be-
griffs „Forschung“ als Rechtfertigungsgrund für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch Finanzbehörden gemäß § 29c Absatz 1 Satz 5 
der Abgabenordnung sowie zur Aufnahme einer Rechtsgrundlage im Ge-
setz über Steuerstatistiken für die Verknüpfung mit anderen Forschungsda-
tenzentren nachzukommen?
Wenn ja, welche Planungen bestehen und wann ist mit einer Umsetzung zu 
rechnen?
Wenn nein, warum nicht?

15. Soll sich die Weitergabe von Daten aus den Besteuerungsverfahren in den 
verschiedenen Ländern an das Institut für empirische Steuerforschung 
(IfeS) auf die Ermächtigungsgrundlage aus § 88b AO stützen?
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Wenn ja, soll dies entsprechend der Gesetzesfassung sämtliche von der Fi-
nanzverwaltung gespeicherten, nach § 30 AO geschützten Daten für Zwe-
cke des § 88b AO umfassen?

16. Plant die Bundesregierung in diesem Kontext von der Verordnungser-
mächtigung zur Erleichterung und Vereinfachung des automatisierten Be-
steuerungsverfahrens i. S. v. § 150 Absatz 6 Satz 1 AO Gebrauch zu ma-
chen?
Wenn ja, wann und welche Verordnung ist konkret geplant?
Wenn nein, warum nicht?

17. Bedarf es aus Sicht der Bundesregierung weiterer rechtlicher Vorausset-
zungen für die steuerliche Datenerhebung und -auswertung durch die Fi-
nanzverwaltungen von Bund und Länder oder hält die Bundesregierung 
die aktuelle Rechtslage für ausreichend?

Berlin, den 1. September 2021

Christian Lindner und Fraktion
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